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S t a d t   P a d e r b o r n

B e b a u u n g s p l a n    N r.  S N  1 8 9  B

-   A m   H o p p e n h o f     W e s t   -

für das Gebiet zwischen Paderborner Straße, Alme Aue, Südwestgrenze des Flurstücks 731 und Stedener Feld

Gemarkung Schloß Neuhaus                                                          Maßstab 1 : 1000                                                                        Flur  1

T e x t l i c h e   F e s t s e t z u n g e n

2. Ausfertigung

A) Planungsrechtliche Festsetzungen

Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel; Möbeleinrichtungshaus und Lager

Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Das SO-Gebiet wird gem. § 11 Abs. 3 BauNVO als sonstiges Sondergebiet für großflächigen

Einzelhandel; Möbeleinrichtungshaus und Lager festgesetzt. Zulässig ist ein einziges

Möbeleinrichtungshaus ausschließlich mit folgenden Sortimenten und maximalen

Verkaufsflächengrößen:

Kernsortiment:

    Möbel aller Art

    Bettrahmen, Matratzen, Bettwaren

    Teppiche

Die Verkaufsfläche des Kernsortiments wird insgesamt beschränkt auf maximal 46.000 m².

Artikel gemäß der Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 93) Abschnitt G Unterklasse

52.45.1 - 1. Spiegelstrich: Kühlschränke, Waschmaschinen, Elektroöfen und -herde, Kühl- und

Gefrierschränke, -truhen u. ä., elektrische Wasch-, Bügel- und Geschirrspülmaschinen für den

Haushalt und darüber hinaus Wäschetrockner sowie Dunstabzugshauben, Spülen, Armaturen

etc. dürfen nur im direkten wirtschaftlichen Zusammenhang - im Sinne von einbaufähigem

Bestandteil von Möbeln bzw. Einrichtungsgegenständen - mit dem Kernsortiment angeboten

und verkauft werden.

Randsortimente:

    Bilder und Rahmen

    Haus-, Tisch- und Bettwäsche

    Heimtextilien

    Gardinen und Aufhängesysteme

    Haushaltswaren

    Glas, Porzellan

    Geschirr

    Geschenkartikel, Papeterie

    Elektrische Leuchten

Die Verkaufsfläche aller Randsortimente wird insgesamt beschränkt auf maximal 3.950 m².

Die Verkaufsfläche je aufgeführtes Randsortiment wird auf maximal 500 m² begrenzt, wobei

die Verkaufsfläche für Heimtextilien auf maximal 750 m², die Verkaufsfläche für elektrische

Leuchten  auf maximal 1.000 m² beschränkt wird.

Die Branchenzugehörigkeit des Randsortimentes ist vom Antragsteller nachzuweisen.

Sonstige Nutzungen

Gastronomische Einrichtungen sind nur in engem räumlichen und funktionalen

Zusammenhang mit dem großflächigen Möbeleinzelhandelsbetrieb als untergeordnete

Nutzung auf maximal 1.800 m² Fläche zulässig. Als selbständige Gebäude sind sie

unzulässig.

"Kinderland" ist ausschließlich zulässig als Kinderbetreuungsbereich in engem räumlichen und

funktionalen Zusammenhang mit dem großflächigen Möbeleinzelhandelsbetrieb als

untergeordnete Nutzung auf maximal 1.500 m² Fläche. Als selbständiges Gebäude ist er

unzulässig.

Ausnahmsweise können zugelassen werden Wohnungen für Aufsichts- und

Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Betrieb

zugeordnet und ihm gegenüber der Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind.

Freistehende Wohngebäude sind unzulässig.

Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Ausstellungs-, Lager- und

Arbeitsflächen sowie Nebenanlagen unzulässig.

Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke als auch

Vergnügungsstätten sind unzulässig.

In der besonderen Bauweise (b) gelten die Vorschriften der offenen Bauweise, jedoch darf die

Länge der Gebäude mehr als 50 m betragen.

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und

Landschaft (§ 9 Abs. 1 a BauGB)

Zum Ausgleich naturschutzrechtlicher Eingriffe wird auoßerhalb des Plangebietes eine

Ausgleichsfläche von 16.610 m² in der Gemarkung Neuenbeken, Flur 16 , Flurstück 69 dem

Sondergebiet als Sammelausgleichsfläche zugeordnet. (Teilfläche 1)

Zum Ausgleich naturschutzrechtlicher Eingriffe wird außerhalb des Plangebietes eine

Ausgleichsfläche von 1.208 m² in der Gemarkung Neuenbeken, Flur 16, Flurstück 69 den

öffentlichen Verkehrsflächen als Sammelausgleichsfläche zugeordnet. (Teilfläche 2)

Näheres regelt ein detaillierter Bepflanzungs- und Durchführungsplan.

Der Pflanzstreifen entlang der Paderborner Straße (private Grünfläche) ist

landschaftsgärtnerisch zu gestalten. Alle Anpflanzungen sind auf Dauer zu unterhalten.

Abgängige Pflanzen sind in der nächstmöglichen Pflanzperiode durch gleichartige zu

ersetzen.

Weiteres regelt der  Ausgleichs- und Grünordnungsplan

Schalltechnische Vorkehrungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Die Gesamtschallleistungspegel von Lüftungsöffnungen oder Klimageräten im Außenbereich

des Sondergebietes sind gemäß der in der Anlage II der Schalltechnischen Untersuchung

vom 28.11.2001 (Auftrags-Nr. 01 4042 188 des Ing.-Büros Dr. Ing. Klaus Beckenbauer)

dargestellten Bereichen L1, L2, L3 und L4 (rot, orange, gelb, grün) auf jeweils folgenden Wert

begrenzt:  LWAeq < 100 dB(A).

Dieser Wert gilt, wenn die entsprechenden Aggregate ausschließlich während der Tageszeit in

Betrieb sind. Bei Betrieb auch während der Nachtzeit - eine volle Nachtstunde - reduziert sich

der o.g. Wert auf: LWAeq = 90 dB(A).

B) Festsetzungen nach Landesrecht (§ 9 Abs. 4 BauGB)

Örtliche Bauvorschriften gem. § 86 BauO NW

Stellplätze

Die Flächen für PKW-Stellplätze und deren Zufahrten sind mit wasserdurchlässigen

Porensteinen oder mit Fugenpflaster zu befestigen.

Weiteres regelt der Ausgleichs- und Grünordnungsplan.

Die Höhe der Parkpalette darf die maximal zulässige Höhe des Gebäudes des

Möbeleinrichtungshauses nicht überschreiten.

Fassadengestaltung

Für die Außenwände des Gebäudes des Möbeleinrichtungshauses sind ausschließlich weiße

überwiegend helle Pastellfarbem Putz-, Mauer- , Sichtbeton- oder Isoblechflächen zulässig.

Unzulässig sind insbesondere Signalfarben oder reflektierende Farben. Zur

Fassadengliederung können, stark untergeordnet, andere Materialien verwendet werden.

Werbeanlagen

Im Plangebiet sind Werbeanlagen an den Gebäudefassaden mit der Maßgabe zulässig, dass

an den Gebäudefassaden die Werbeanlagen bis zu 1/3 der Fassadenlänge einnehmen

dürfen. Die max. durchschnittliche Schrifthöhe der Werbeanlagen darf 3,50 m nicht

überschreiten. Die Werbeanlagen dürfen auf den Dächern oder über die Fassaden nach oben

oder seitlich hinausragend nicht errichtet werden. Außer Werbung an Fahnenstangen und ein

einzelner Pylon, die die zulässige Höhe des Hauptgebäudes nicht überragen dürfen, sind

freistehende Werbeanlagen, die die Verkehrsteilnehmer auf den freien Strecken der

Bundesautobahn A 33, der Bundesstraße 1, der Landesstraße 813 (Heinz-Nixdorf-Ring,

Münsterstraße) und der Paderborner Straße ansprechen, unzulässig.

Ebenfalls unzulässig sind Laufbildwerbung, Lichtblitzwerbung, Werbung mit Laserstrahlen,

Spacecanon, in ihrer Helligkeit wechselnde Leuchtwerbung sowie Farbgebung der Fassaden

mit Signalfarben oder reflektierende Farben.

Anlagen der Außenwerbung, die die Verkehrsteilnehmer auf den freien Strecken der

Bundesautobahn A 33, der Bundesstraße 1 und der Landesstraße 813 (Heinz-Nixdorf-Ring,

Münsterstraße) ansprechen, sind unzulässig.

Im Sondergebiet sind Werbeanlagen nur an der Stätte der Leistung zulässig.

C) Hinweise

Bodendenkmäler

Wenn bei Erdarbeiten kultur- oder erdgeschichtliche Bodenfunde oder Befunde (etwa

Tonscherben, Metallfunde, dunkle Bodenverfärbungen, Knochen, Fossilien) entdeckt werden,

ist nach §§ 15 und 16 des Denkmalschutzgesetzes die Entdeckung unverzüglich der

Gemeinde oder dem Amt für Bodendenkmalpflege, Kurze Straße 36, 33613 Bielefeld, Fon: 05

21 / 5 20 02 50; Fax: 05 21 / 5 20 02 39, anzuzeigen und die Entdeckungsstätte drei Werktage

in unverändertem Zustand zu erhalten.

Kampfmittelbeseitigung

Nach Auswertung der vorliegenden Luftbilder besteht kein Verdacht auf das Vorhandensein

von Bombenblindgängern.

Tiefbauarbeiten sollten mit der gebotenen Vorsicht erfolgen, da ein Kampfmittelaufkommen

nicht völlig ausgeschlossen werden kann. Sollten trotzdem bei den Ausschachtungsarbeiten

verdächtige Gegenstände oder außergewöhnliche Bodenverfärbungen auftreten, ist die Arbeit

aus Sicherheitsgründen sofort einzustellen und der Staatliche Kampfmittelräumdienst zu

benachrichtigen: Bezirksregierung Detmold, 32754 Detmold, Tel. 05231/71-2212.

Brandschutz

Für das Gebiet ist eine Löschwasserversorgung von 192 m³/h bzw. 3.200 l/min. über den

Zeitraum von mindestens zwei Stunden entsprechend dem Arbeitsblatt w 405 DVGW

sicherzustellen (§ 44 (1) BauO NW) und § 1 (2) FSHG.

Sollen in dem Baugebiet Gebäude errichtet werden, die weiter als 50 m von der öffentlichen

Verkehrsfläche entfernt sind, ist zu den Gebäuden je eine Feuerwehrzufahrt gemäß DIN

14090 zu erstellen (§ 5 (4) BauO NW).

Bei der Planung der Grundstücke ist zu berücksichtigen, dass bei Grundstücksteilen, die

weiter als 100 m von der öffentlichen Verkehrsfläche entfernt sind, auf dem Grundstück eine

eigene Löschwasserversorgung (eigenes Hydrantennetz) auf dem Grundstück zu erstellen ist.

Betreffend Anforderungen zum baulichen Brandschutz wie automatische Löschanlagen in den

Gebäuden, Sicherstellung von Rettungs- und Angriffswegen sowie Anforderungen an die

Löschwasserversorgung auf dem Gelände ist die Brandschutzdienststelle der Feuerwehr

Paderborn im Baugenehmigungsverfahren zu beteiligen.

Nachrichtliche Darstellung

Verkehrsgrünfläche

Pflanzgebot für Bäume

v

Baugesetzbuch (BauGB) vom 27.8.1997 (BGBl.

I S. 2141, 1998 I S.137),

Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom

23.1.1990 (BGBI. I S.132),

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom

18.12.1990 (BGBl. 1991 I S.58),

Gemeindeordnung für das Land

Nordrhein-Westfalen (GO NW)vom 14.7.1994

(GV NW S.666),

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen

(BauO NW) vom 1.3.2000 (GV.NRW S.256),

Landeswassergesetz für das Land

Nordrhein-Westfalen (LWG NW) vom 25.6.1995

(GV. NW S.926),

Landschaftsgesetz (LG NW) vom 21.7.2000

(GV NW S.568),

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung

(UVPG) vom 5.9.2001 (BGBl. I S.2350),

jeweils in der zz. geltenden Fassung.

Stand vom : Juni 2001

Durch diesen Bebauungsplan werden die

Festsetzungen im überplanten Bereich des

Bebauungsplanes SN 189 A außer Kraft

gesetzt.

Sondergebiet für großflächigen

Einzelhandel, Möbeleinrichtungs-

haus und Lager
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